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Beschluss
Annahme

Für ein Zeugnisverweigerungsrecht in der sozialen Arbeit

Die SPD Brandenburg fordert die SPD-Bundestagsfraktion auf, eine Reform des Zeugnisverweigerungsrechts

gem. § 53 Strafprozessordnung (StPO) anzustoßen und Mitarbeiter*innen der Sozialen Arbeit in die geschützten

Berufsgruppen des § 53 Abs. 1 StPO als neue Nr. 3c aufzunehmen (genauwie Anwält*innen, Psycholog*innen oder

Pfarrer*innen). Gleichzeitig wird die SPD-Landtagsfraktion aufgefordert eine Bundesratsinitiative des Landes

Brandenburg dazu anzustoßen.
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